
HINWEISE und EMPFEHLUNGEN
Wasser
Arbeiten, die so tief in den Boden eindringen, dass sie sich unmittelbar oder mittelbar auf die 
Bewegung, die Höhe oder die Beschaffenheit des Grundwassers auswirken können, sind 
dem Kreis Unna, Fachbereich Natur und Umwelt, als zuständige Untere Wasserbehörde 
einen Monat vor Beginn der Arbeiten gem. § 49 Wasserhaushaltsgesetz anzuzeigen. 
Wird unbeabsichtigt Grundwasser erschlossen, ist dies der zuständigen Unteren Wasser- 
behörde unverzüglich anzuzeigen. Für eine notwendige bauzeitliche Grundwasser- 
absenkung ist eine Erlaubnis nach § 8 Wasserhaushaltsgesetz erforderlich. Für dauerhafte 
Grundwasserabsenkungen mit Einleitungen in das Kanalnetz kann auch für Gebäude- 
drainagen keine Erlaubnis in Aussicht gestellt werden. Rechtzeitig vor Beginn einer 
erforderlichen bauzeitlichen Grundwasserabsenkung ist ein entsprechender Antrag in 
3-facher Ausfertigung beim Kreis Unna, Fachbereich Natur und Umwelt, einzureichen.

Denkmalschutz
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschichtliche 
Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde, aber auch Veränderungen und 
Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch 
Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt 
werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Gemeinde als Unterer 
Denkmalbehörde und/oder der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe (Tel. 
02761/93750, Fax 02761/937520), unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte 
mindestens drei Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten (§§ 15 und 16 DSchG 
NW), falls diese nicht vorher von den Denkmalbehörden freigegeben wird. Der 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, 
auszuwerten und für wissenschaftliche Erforschungen bis zu 6 Monaten in Besitz zu 
nehmen (§ 16 (4) DSchG NW).

Kampfmittel
Weist der Erdaushub bei Durchführung der Bauvorhaben auf außergewöhnliche 
Verfärbungen hin oder werden verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten 
sofort einzustellen und der staatliche Kampfmittelräumdienst zu verständigen (Anschrift: 
Bezirksregierung Arnsberg, Dezernat 22, Seibertzstraße 1, 59821 Arnsberg, Tel. 
02931/822144 oder 02331/69270).

Bergbau
Das Plangebiet kann künftig durch bergbauliche Einwirkungen beeinträchtigt werden. Die 
Bauherren sind gehalten, im Zuge der Planung zwecks eventuell notwendiger Anpassungs- 
und Sicherheitsmaßnahmen (§§ 110 ff. BbergG) mit der Deutschen Steinkohle AG, 
Postfach, 44620 Herne, Kontakt aufzunehmen.


